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Präambel 

Im Rahmen der öffentlich-r:echtlichen Verwaltungstätigkeit der Behörden ergab sich 
b'erelts zum Ende des 20. Jh. die Anforderung, einen- Zugang für die elektronische 
Komm'unikation zwischen Bürgem, Wirtschaft und Wissenschaft und der Verwaltung 
bereitzustellen. Das Verwaltungsver:fahrensgesetz r,JwVfG, in der Fassung der 

· Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. 1S. 102), das zuletzt durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBI. i S. 1679) geändert worden ist, normiert in§ 
3a die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese elektronische Zugangseröffnung. 

Eln Zugang für die elektronische Kommunikation wi~ häufig auf ·sasis fachlicher 
Anforderungen im fachlichen Kontext er'.öffnet. Dadurch halten Behörden oftmals 
mehrere elektronische Zugänge vor, die m_it unterschiedlichen technischen Methoden 
abgefragt werden (z. ·B. DE-Ma.il, PGP, Mail mit Zertifikaten, EGVP). . 

Nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des E4ropäischen Parlaments 
und ·des · Rates vom 23. Juli 2014 Ober elektronische Identifizierung und 
ve·rtrauensdlenste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zurAufhebung 
der Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Verordnung) zum 01.07.2016 sollen Dienste rund 
um elektronische Siegel sowie Zeitstempel, Zustellung elektronischer: Einschreiben 
und W~bseiten-Zertifikate grenzüberschreitend anerkannt werden. Dadurch steigt die 
Zahl der Zugangskanäle unkalkulierbar an. 

Mit dem Govemikus MultiMessenger (GMM) wurde vo.m Land Rheinland-Pfalz ein 
Mul~kanalsystem entwickelt, welches die Behörde von der Pflicht entbindet, alle 
bestehenden und weitere nach Anforderung seitens europäischer Partner 
hinzukommenden Kanäle zur Zugangseröffnung ·gesondert zu verwalten. Der GMM 
stellt- eine zentrale Instanz dar, die den angeschlossenen Behörden einen Kanal 
anbietet und andererseits viele Zugangskanäle in Richtung der Verwaltungskunt:len 
eröffnen kann. Um eine langfristige · Weiterentwicklung zu einem Produkt zu 
gewährleisten und die Pflege sicherzustellen wurde di~ Lösung vom Land Rheinland" 
Pfalz an das Unternehmen Governikus GmbH & Co. KG, Am Fallturm 9, 2~359 
Bremen abgegeben. Die Govemikus Bremen GmbH befindet sich zu 100 % im 
Eigen1um der Freien Han~estadt Bremen. 

Durch den Beschluss 2016/36 hat der IT~Planungsrat den GMM mit Wirkung :z;um 
01.0·1.2017 zur Anwendung des IT-Planungsrats erklärt. Damit wird Bund, Ländern 
und Kommuner die kostengünstige Nutzung, Pflege .und Weiterentwicklung des GMM 
ermöglicht. Die ·Erfüllung der finanziellen Pflichten aus ~ieser Vereinbarung steht unter 
dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan des jeweils 
betroffenen Vertragspartners. 

Diese Verwaltungsvereinbarung regelt die Pflege und Weiter~ntwicklung der 
Anwendung GMM für alle, die ·an der Nutzung teilnehmen. 
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Abschnitt 1, Allgemeines 

§ 1 Verelnbarungspartner 

Vereinbarungspartner können 

1. der Bund, · 

2. die Länder und ihre Kommunen 

sein. 

§ 2 Zweck der Vereinbarung 

(1) Die Verwaltungsvereinbarung GMM dient, ausgehend von den bestehenden 
Zuständigkeiten von Bund,· Ländern und Kommunen, der fach- und 
ebenenObergreifenden _standardisierten Bereitstellung von Zugangskanälen der 
öffentlichen Hand über eine einheitliche Infrastruktur. · 

(2) Sie schafft die erforderlichen verbindlichen organisatorischen Voraussetzungen zur 
Pflege und Weiterentwicklung des GMM auf Basis d~r Anforderungen von Bund, 
Ländern und Kommunen. 

§ 3 Grundlagen der Zusammenarbeit 

(1) Die Vereiinb~rungspartner verantworten gemeinschaftlich die bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung des GMM. Die · Pflege und die Mitwirkung ist im "EVB-IT 
Pflegevertrag S"'in Anhang 3 beschrieben. 

(2) Jeder Vereinpan~ngspartner bevollmächtigt das Land Rheinland-Pfalz, vertreten 
durch das Ministerium des Innern und fUr Sport, dieses vertreten durch den 
Landesbetrieb Daten und Information, ihn beim Abschluss und im Rahmen der 
~msetzung des zentralen , .EVB-IT Pflegevertrages (Anhang 3 zu dieser , 
Verwaltungsvereinbarung) zu vertreten. Vertragspartner des zentralen EVB-IT 
Pflegevertrages werden dal:ler auf Auftraggeberseite die Vereinbarungspartner und 
auf Auftragnehmersefte die Govemikus GmbH &.Co. KG. 

(3) Der GMM · wird als Anwendung . im Aktionsplan des IT-Planungsrats auf der 
Grundlage von §· 1 Abs.1 Nr. 3 des· Vertrages zur Ausführung. von Artikel 91 c GG 
geführt. 

(4) Die Vereinbarungspartner stellen die Finanzierung des GMM für den Betrieb und 
die Pflege gemäß dem .vereinbarten SchlUssel (Anhang 2) siche-r. Die Rabattierung 
der Kosten orientiert sich an der Zahl der Vereinbarungspartn~r. die diese 
Vereinba~r:ig unterzeichnen. Beim Hinzukommen neuer Partner oder Kündigung 
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wird die Rabattierung der Kosten entsprßchend dem vereinbarten Schlüssel 
ang·epasst. . 

(5) Die Abrechnung gemäß der Rabattierung· in Anhang· 1" wird von dem Unternehmen 
Govemikus GmbH & Co. KG, Am F~llturm 9, 28~59· Bremen mit den jeweiligen 
Vereinbarungspartnern oder den von ihnen benannten Stellen einzeln 
durchgeführt. 

(6) Der Beitritt zu der Vereinbarung kann seitens der unter §1 genannten Stellen 
jederzeit erklärt werden. Mit dem Beitritt zu dieser Verwaltungsvereinbarung tritt 
der neue Verelnl:>arung~partner auch dem zentralen EVB-IT Pflegevertrag (Anhang 
3 zu dieser Verwaltungsvereinbarung) bei. 

§ 4 Gremien und Stellen 

(1) Im Hinblick auf die gemeinschaftliche Weiterentwicklung des GMM im Sinne von§ 
2 wird eine Fachgruppe eingerichtet. Die Fachgruppe trägt den Titel 
"Lenkungsausschuss GMM11 

• • 

(2) Jeder Vereinbarungspartner entsendet einen ·stimmberechtigten Vertreter ·1n den
Lenkungsausschuss GMM. 

(3) Die Kosten für die Tätigkeiten der Vertreter sowie des Vo~itzes trägt jeder 
Verehibarungspartner selbst. 

(4) Bei Bedarf richtet der Lenkungsausschuss Unterar~eitsgruppen ein. 

Abschnitt 2, Aufgabe der Gremien 

§ 5 Zusammensetzung des Lenkungsausschusses 

(1) Der Lenkungsausschuss besteht aus den Vertretern der Vereinbarungspartner. 

(2) Gemäß den "Regelungen des IT-Planungsrats zum Betrieb und zur Weiterent
wicklung derAnwendqngen des IT~Planungsrats" stellt der Federführer den 
Vorsitz des len'kungsausschusses. 

(3) Der Vorsitzende berichtet a!s Federführer gegenüber dem IT-Planungsrat auf 
Anfrage oder Bedarf. 

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Lenkungsausschusses ein. Der 
Lenkungsausschuss tagt mindestens einmal pro Jahr. Weitere Festlegungen sind 
im EVB-IT Vertrag und seinen Anlagen (Anhang 3) beschrieben. 
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§ 6 Aufgaben des Lenkungsaussch usses 

{1) Dem Lenkungsausschuss obliegen folgende Aufgaben: 

1. Gesamtsteuerung des Vorhabens "Anwendung GMM" 

2. Entscheidung Ober Haushalts- und Finanzplanung soweit diese nicht dem IT
Planungsrat gern.§ 3 (3) dieser Vereinbarung unterliegt. 

3. Koordination der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des GMM. 

(2) Weitere Aufgaben sind im EVB-IT Vertrag und seinen Anlagen (Anhang 3) 
beschrieben. · 

§ 7 Beschlüsse des Lenkungsausschusses 

(1) Der Lenkungsausschliss protokolliert seine Sitzungen und die gefassten 
BeschlQsse. 

(2) Die Beschlüsse des Lenkungsausschuss werden mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden · Vertreter der Vereinbarungspartner entschieden. Jeder 
Vsreinbarungspartner hat eine Stimme. 

(3) Der Beschluss zum Außerkrafttreten dieser Vereinbarung bedarf der einstimmigen 
Beschlussfassung durch alle Vertreter der Vereinbarungspartner. 

(4) Der Lenkungs~usschuss kann eine Geschäftsordnung beschließen. Die 
.Geschäftsordnung bedarf der einstimmigen Beschlussfassung durch alle Vertreter 
der Vereinbarungspartner. 

(5) Weitere Verfa~rensregelungen kann der Lenkungsausschuss in dieser Geschäfts
ordnung festlegen. Diese bedürfen .der · einstimmigen BeschlUssfassung der 
Vertreter der Vereinbarungspartner. 

(6) Beschlüsse zur Veränderung des Anhangs 2 (Rabattierungsliste) bedürfen der 
Zustimmung des Auftragnehmers nach § 3 Abs. 5. Die Geltung der Ziffer 8.5 der 
AGB zum EVB-IT Vertrag_es gemäß Anhang 3 bleibt unberührt. · 

Abschnitt 3, Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Geltungsdauer 

§ 8 Kündigung und .Außerkrafttreten der Vereinbarung 

(1) Diese Vereinbarung kann von jedem Vereinbarungspartner unter Einhaltung einer 
sechsmonatigen Frist zum Jahresende gekündigt werden. 
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(2) Die Kündigung Ist dem Vorsitz und der Geschäftsstelle des IT-Planungsrats mit 
Wirkung gegen~ber allen Vereinbarungspartnern schriftlich zu erklären. 

(3) Die Vereinbanmg tritt außer Kraft, 
1. fOr den Vereinbarungspartner, wenn dessen Kündigung wirksam geworden ist 
oder 
2. wenn der Lenkungsausschuss dieses eins~mmig beschließt. 

§ 9 Salvatorisc~e Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Abschluss dieser Vereinbarung unwirksam oder 
undurchführbar werden, .bleibt dav~n die Wirksamkeit der Verei_nbarung im Übrigen 
unberührt. 

(2) Die Verelnbarungsp~rtner verpflichten sich, anstelle · dieser unwirksamen 
Bestimmungen auf die Beschlussfassung und Aufnahme derjenigen wirksamen 
Bestimmungen In die~er Vereinbarung hinzu.wirken, welche dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Bestimmungen am meisten en:tsprechen. 

§ ~O Inkrafttreten und Geltungsdauer der Vereinbarung 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die teilnehmenden 
Vereinbarungspartner in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung gilt; 
1. für jeden Vereinbarungspartner bis zur Wirksamkeit seiner Kündigung gern. § 8 
oder , 
2. bis der Lenkungsausschuss die Verwaltungsvereinbarung aufhebt. 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 31.05.2017 
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Anhang 1, Beitritt zur Verwaltungsvereinl;>arung (als 
Vereinbarungspartner) 

- Beitrittserklärung -

Hiermit erkläre ic~ für __________ den Beitritt zur Anwendung 

Governikus ~ultiMessenger (GMM) gemäß der Verwaltungsvereinbarung. 

Der Beitritt erfolgt mit W!rkung zum_· ____ 

Die Berechnung der Rabattierung nach Anhang 2 erfolgt ab dem Datum der 

Unterzeichnung der Beitrittserklärung. 

(Unterschrift) (Ort, Datum) 
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Anhang 2, Rabattierungstabelle 

Ustenpi'else (netto) 2016 
(als Anwendun& des IT-PLR) 

KöStS 
2016 

KöStS nl-
velliert 

TeRnahme <50% 

(nlveß. KöStSJ 
Teilnahme >56" 

(20% Rabatt) 
TeHnahme >75" 

(35% Rabatt} 
Teilnahme >90" 

(45" Rabatt) 

Bund 21,21'6 17,50% 655.125,32 € 524.100,26 € 425.831,46 € 360.318,93€ 

Baden•WOrttemberg . U,869' io,61% 397.353,10 € 317.882,48 € 258.279,52 € 

--..~~-;S:1,~ )81~;8~·- : ' ällt566)8?t.. ,·: . ; ., ' 
155.958,94 € U4.767;15€ 101.373,31 € 

218544,21 € 

85.7-77A1€ 

-~ ·' ' . . ..,. . . 
...... 

··;'l';:..t~---· 
~ 

Berlin 5,05" 4,17'6 

'$1\itU,tt·· 
' --:· .. .:~-...·.... ....:_- .. ,,.-

·?,S;6~Sl :, , ..,.::-:. ,. 

Bremen 0,96% 0,19'(. 29.555,56€ 23.644,45€ 19.211,11€ 16.255,56€ 

Hessen 7,36% 6,07" 227.297,45 € 181.837,96 € 147.743,34 € 125.013,60 € 

:..aicl(liiii,,ü.i,,.vo ·· · inm ·-· F 
~"!,!!. --:·:1:-!"P'l!"}°~ --~_,m. ·1
,., 1 ,.._, '~l".'J ; .. • .......,,._. . .J .t 

. !J,i.iilil' ·· :· :&7.1'· :-}t•. "6t&71t.;43·1 
. '. ,._r-!.~~- •1.: J,_. ,· .-·:~,.,, · •~, .~: 
.•··.•. ,:.•.. )' ~· , IJ,.'!' • .".. _:~ ,-i:~il :.• , .,:'-- •}:j,.._t • ..'\._ 

•. ··,u,~" : ·40.-:n,;'t)S"l' .- ~ , ~· ,, ~ "" •. ··' •. ( i 
!;.,-,., :.~-,- ·• ,.:..:.,i._', '\ .... = f•" . ,.. ...~II ,., 4-~ 

>., <, 
'., .:1 

··ttl.•~.-· "'"'·.-:.' · · . , •. 
~ .,_•4.,,, • •,~ •, 

Niedersachsen 9,32'6 7,69% 287.902,90 € 2~0.322,32 € 187.136,89 € . 158,346,60 € 

Rheinland-Pfalz · 4,84" 3,99'6 149.405,55 € 119.524,44 € · 97,113,61 € 82.173,05€ 

·.. 
Sachsen 5,08% 4,19" . 157.027,33 € 125.621,87 € 102.001,n € 86.365,03 € 

: . Z~-'' -• - . . · -~-~,ail'IZ' ''; ''\. · it~ii;4,1c 
~ . ~P.'ff __!.,,.,~.·.. !· .: • . .., .- .._·: 

. , .•. ;• ·< . ~ .,.. 

;. ~-·l6f:M$·aift, r
..... . . - ',:r.," 

':::·t:..': • -· .......·,:, 

Schleswig-Holstein 3,40% 2,81'6 105.121,33 € 84.097,06€ 68.318,86 € 57.816,73 € 

-~~~l-~' •" ~~,-~2ö:'t, 
• . ,~ - • ~ •t • - ~ - • :, • . ' 

Tabelle 1, Preise bei unterschiedlicher Anwenderzahl, Je Bundesland 
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Anhang 3, EVB"IT Vertrag mi~ eigenen Anlagen 
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Anhang 1-, Beitritt zur Verwaltungsvereinbarung (als 
Vereinbarungspartner) 

- Beitrittserklärung -

Hiermit erkläre ich für Die Freie Hansestadt Bremen ------- den 

Beitritt zur Anwendung Govemikus MultiMessenger (GMM) gemäß der 

Verwaltungsvereinbarung. 

Der Beitritt erfo"lgt mit Wirkung zum 1.9.2017 _____ 

Die Berechnung der Rabattierung nach Anhang 2 erfolgt ab dem Datum der 

Unterzeichnung der Beitrittserklärung. 

Die Senatorin für Finanzen 
Referat 02 

Zentrales IT-Management 
und E-Governmeni 

Rudolf-Hilferding-Platz 1 
28195 Bremen 

t~ !S-. f_ Zoll 
(Ort, Datum) 




